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Merkmale einer Gruppe von Arbeitnehmern 
 
In diversen Bestimmungen über Lohnsteuerbe-
freiungen werden die Begünstigungen daran 
geknüpft, dass sie entweder allen Arbeitneh-
mern oder zumindest bestimmten „Gruppen von 
Arbeitnehmern“ gewährt werden. 
Laut den Lohnsteuerrichtlinien des Finanzministeri-
ums sind unter Gruppen von Arbeitnehmern etwa 
Großgruppen wie alle Arbeiter, alle Angestellten, 
Schichtarbeiter oder abgegrenzte Berufsgruppen 
wie Chauffeure, Monteure, Innendienst- bzw. Au-
ßendienstmitarbeiter, gesamtes kaufmännisches 
oder technisches Personal, Verkaufspersonal oder 
alle Arbeitnehmer mit einer Betriebszugehörigkeit 
von einer bestimmten Anzahl von Jahren zu verste-
hen. Trifft ein Gruppenmerkmal nur auf einen Ar-
beitnehmer zu, stellt auch dieser eine Arbeitneh-
mer einer Gruppe im obigen Sinne dar. 

Betriebsbezogene Gruppenmerkmale 
Die Gruppenmerkmale müssen betriebsbezogen 
sein. Das Erfordernis Betriebsbezogenheit ist be-
deutsam für die sachliche Begründung einer Grup-
penbildung. Eine willkürliche Gruppenbildung - etwa 
nach Maßstäben persönlicher Vorlieben oder Nahe-
beziehungen - kann nicht zur Steuerbefreiung füh-
ren. Ob die Gruppenbildung sachlich begründbar ist, 
hängt im Einzelfall aber auch von der Art des mit der 
Gruppenzugehörigkeit verbundenen Vorteils und 
vom Zweck der Steuerbefreiung ab. 

Nicht begünstigt sind Maßnahmen, die sich auf 
Personen einer bestimmten Altersgruppe bezie-
hen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass der 

Arbeitgeber die Aufwendungen allein oder zusätz-
lich für Arbeitnehmer auf Grund der Beschäfti-
gungsdauer im Betrieb abhängig machen kann. Der 
Umstand, dass einer Anzahl von Personen eine 
Belohnung zugesprochen wird, führt noch nicht 
dazu, dass diese Personen als Gruppe anzusehen 
sind. Sofern der Arbeitgeber zwar allen Arbeitneh-
mern oder allen Arbeitnehmern einer bestimmten 
Gruppe eine Begünstigung anbietet, aber nicht alle 
Arbeitnehmer oder alle Arbeitnehmer einer be-
stimmten Gruppe von diesem Angebot Gebrauch 
machen, geht die Begünstigung hinsichtlich der 
annehmenden Arbeitnehmer nicht verloren. 

Erreichung einer Zielvorgabe nicht geeignet 
Ein unterscheidendes Merkmal in Form der Errei-
chung einer Zielvorgabe ist für die Zuordnung be-
stimmter Arbeitnehmer zu einer Gruppe nicht geeig-
net. Werden vom Arbeitgeber besondere Maßnah-
men für die Zukunftssicherung individuell bei Erfül-
lung bestimmter Zielvorgaben zugesichert, handelt 
es sich um Leistungsbelohnungen, die entspre-
chend zu versteuern sind. 

Scheiden Arbeitnehmer aus einer Gruppe aus oder 
wechseln sie in eine andere Gruppe, hat das auf 
die bis zum Ausscheiden aus der Gruppe bzw. bis 
zum Wechsel in eine andere Gruppe gewährten 
steuerbefreiten Bezüge keinen Einfluss. Nach dem 
Wechsel in eine andere Gruppe steht die Steuerbe-
freiung für diesen Arbeitnehmer aber nur dann zu, 
wenn das Gruppenmerkmal für die neue Gruppe 
wieder erfüllt ist. 
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Sozialversicherung bei Erwerbstätigkeit im Ausland 
 
Wird eine selbständige oder nichtselbständige 
Tätigkeit im Ausland ausgeübt, stellt sich die 
Frage, welche sozialversicherungsrechtlichen 
Auswirkungen dies hat. 
Das Territorialitätsprinzip bedingt, dass das nationa-
le Sozialversicherungsrecht jenes Staates anzu-
wenden ist, in dessen Hoheitsgebiet die Tätigkeit 
tatsächlich ausgeübt wird. Der Wohnsitz des Be-
schäftigten bzw. der Unternehmenssitz sowie die 
Staatsangehörigkeit der jeweiligen Person sind nicht 
relevant. 

Bevor eine Person gemäß dem Territorialitätsprinzip 
den nationalen Rechtsvorschriften des Beschäfti-
gungslandes unterworfen wird, hat der Dienstgeber 
oder der Selbständige zu prüfen, ob für den jewei-
ligen Sachverhalt im europäischen Gemein-
schaftsrecht oder in bilateralen Abkommen 
Sonderbestimmungen bestehen. 

Dabei ist zunächst zu unterscheiden, ob die Tätig-
keit in der EU/im EWR, in der Schweiz, im Vereinig-
ten Königreich, in Vertragsstaaten, in Drittstaaten 
oder für bestimmte internationale Organisationen 
ausgeübt wird. Die Dauer der Beschäftigung spielt 
(mit Ausnahme von Entsendungen) keine Rolle. 

Arbeiten in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten 
Für Arbeiten, die in zwei oder mehreren Mitglied-
staaten (parallel) als Unselbständiger und/oder 
Selbständiger ausgeübt werden, beinhaltet das 
europäische Gemeinschaftsrecht spezielle Normen. 
Bei deren Anwendung ist stets zu unterscheiden, ob 
die betreffende Person in mehreren Staaten aus-
schließlich in unselbständiger Art tätig ist, als Selb-
ständiger agiert oder beide Tätigkeiten gleichzeitig 
verrichtet. Dabei spielen hier für die Frage, welche 

Rechtsvorschriften anzuwenden sind, der Wohnort 
der Person bzw. der Sitz des Unternehmens doch 
wiederum eine Rolle. 

So unterliegt eine Person, die gewöhnlich in zwei 
oder mehreren EU-Mitgliedstaaten eine unselbstän-
dige Beschäftigung ausübt, in der Regel den 
Rechtsvorschriften des Wohnsitzmitgliedstaates, 
wenn sie dort einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit 
ausübt. Diese Aussage darf allerdings nicht verall-
gemeinert werden, da es zahlreiche Abweichun-
gen geben kann, etwa wenn eine unselbständige 
mit einer selbständigen Tätigkeit zusammentrifft. 

Bei unselbständigen Beschäftigungsverhältnis-
sen ist grundsätzlich der Dienstgeber für die Ein-
haltung der melde- und beitragsrechtlichen 
Bestimmungen verantwortlich. Die korrekte Er-
mittlung der Beiträge sowie deren Abfuhr bzw. die 
ordnungsgemäße Meldungserstattung fällt somit in 
den Aufgabenbereich des jeweiligen Dienstgebers. 
Selbständige haben sich um die Einhaltung der 
jeweiligen sozialversicherungsrechtlichen Bestim-
mungen selbst zu kümmern. 

Achtung 
Im Bereich des Arbeitsrechts und des Steuerrechts 
existieren gesonderte Regelungen für Beschäfti-
gungsverhältnisse mit Auslandsbezug. Diese kön-
nen, müssen aber nicht mit den auf die jeweilige 
Beschäftigung anzuwendenden sozialversiche-
rungsrechtlichen Bestimmungen übereinstimmen. 
Es kann daher dazu kommen, dass etwa österrei-
chisches Sozialversicherungsrecht, aber deutsches 
Steuerrecht und deutsches Arbeitsrecht gelten. Eine 
umfassende und frühzeitige Beratung ist auf jeden 
Fall zu empfehlen. 

 
 

Vorsteuerabzug bei gemischt genutztem Ferienappartement 
 
Wird eine Ferienwohnung teilweise privat und 
teilweise für umsatzsteuerpflichtige Vermie-
tungszwecke verwendet, stellt sich die Frage, 
inwieweit ein Vorsteuerabzug aus den Anschaf-
fungskosten geltend gemacht werden kann. 
Der abziehbare Anteil des Vorsteuerabzuges bei 
gemischter Nutzung ergibt sich in der Regel aus 
dem Verhältnis der Zeiträume der tatsächlichen 
unternehmerischen und der privaten Nutzung. Ent-
scheidend sind somit die Zeiträume, in welchen die 
Ferienwohnung an Gäste vermietet wurde und in 
welchen der Eigentümer diese Wohnung selbst 
nutzt. 

Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes 
In einer aktuellen Entscheidung hat nun das Bun-
desfinanzgericht (BFG) festgestellt, wie Leerstand-
zeiten bei der Aufteilung in unternehmerische 
und private Nutzung zu berücksichtigen sind. In 
dem vorliegenden Fall wurde ein Appartement er-
worben und eine Betreiber-GmbH mit der touristi-
schen Vermietung des Appartements beauftragt. 
Die GmbH verpflichtete sich zu entsprechenden 
Anstrengungen, einen bestmöglichen Ertrag zu 
erzielen. Die Eigentümer hatten keinen Schlüssel für 
ihre Wohnung und konnten sich nur wie andere 
Gäste im Rahmen des Hotelbetriebes gegen Ver-
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rechnung von Resort und Betriebskosten einbu-
chen. 

Die Berechnung der Privatnutzung hat nach Ansicht 
der Finanzbehörde wie folgt zu erfolgen: Privat ge-
nutzte Wochen/(privat genutzte Wochen + vermiete-
te Wochen). Die Leerstandzeiten werden bei dieser 
Methodik außer Ansatz gelassen. Dies führt dazu, 
dass eine höhere Vorsteuerkürzung notwendig ist. 
Dagegen erhob der Vermieter Beschwerde und 
führte aus, dass die anteilige Vorsteuerkürzung für 
die zeitliche Privatnutzung der Wohnung wie folgt zu 
berechnen ist: Privat genutzte Wochen/52 Kalen-
derwochen. 

Keine Vorsteuerkürzung für Leerstand 
Das BFG sah im konkreten Fall auf Grund der ver-
traglichen Bestimmungen nur die Zeiträume der 

tatsächlichen Privatnutzung und nicht auch den 
Leerstand (anteilig) als privat und gab somit der 
Beschwerde des Vermieters statt.  

Tipp 
Die Aufteilung der gemischt-veranlassten Aufwen-
dungen für den Vorsteuerabzug hat in der Regel 
nach dem Verhältnis der Tage der Eigennutzung zu 
den Tagen der Gesamtnutzung (Vermietung und 
Eigennutzung) zu erfolgen, soweit eine Selbstnut-
zung jederzeit möglich ist. Aus dem Erkenntnis ist 
ersichtlich, dass die konkrete Gestaltung der Verträ-
ge unmittelbaren Einfluss auf die Höhe der abzieh-
baren Vorsteuern haben kann. 

Wir unterstützen Sie gerne bei steuerlichen Fragen 
zur Vermietung von Wohnungen. 

 
 

Steuerbefreiung bei der Einspeisung von elektrischer Energie aus 
Photovoltaikanlagen 

 
Errichtet eine Privatperson eine Photovoltaik-
Anlage und speist den überschüssigen Strom 
ins Stromnetz ein, kann es zu Steuerpflichten 
kommen. 
Photovoltaikanlagen erfreuen sich einer wachsen-
den Beliebtheit, die vor allem mit dem vergleichs-
weise geringen Aufwand der Errichtung und des 
Betriebs der Anlage, dem steigenden Strompreis 
und diversen steuerlichen Begünstigungen begrün-
det ist. Errichtet eine Privatperson eine Photovoltaik-
Anlage und verwendet den Strom nicht ausschließ-
lich für sich selbst, sondern speist den überschüssi-
gen Strom ins Stromnetz ein (Überschusseinspei-
ser), kann es durch die dafür vom Energieversorger 
erhaltenen Einnahmen zu Steuerpflichten der Pri-
vatperson kommen. 

Betriebsausgaben und Gewinnfreibetrag 
Erfolgt die entgeltliche Einspeisung in das öffentli-
che Netz, stellt dies eine gewerbliche Einkunftsquel-
le dar. Von diesen Einnahmen können die korres-
pondierenden Ausgaben für die PV-Anlage in jenem 
Umfang, in dem die Anlage der Einspeisung in das 
öffentliche Netz dient, als Betriebsausgaben abge-
zogen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
einen Gewinnfreibetrag (zumeist bis zu € 4.500) 
geltend zu machen. Der saldierte Betrag unterliegt 
als Gewinn der Einkommensteuer, die von der Ge-
winnhöhe und von allfälligen anderen Einkünften 
abhängt. 

Wenn neben nicht selbständigen Einkünften, wie 
etwa einem aufrechten Dienstverhältnis oder dem 
Bezug einer Pension, ein Gewinn erzielt wird, gilt 

ein Veranlagungsfreibetrag von € 730 pro Jahr. 
Wird dieser Betrag mit dem Gewinn aus dem 
Stromverkauf überschritten, muss eine Einkommen-
steuererklärung abgegeben werden. 

Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen 
Zusätzlich hat der Gesetzgeber zur Förderung er-
neuerbarer Energien eine Steuerbefreiung für Pho-
tovoltaikanlagen geschaffen. Einkünfte aus der Ein-
speisung von höchstens 12.500 kWh (Kilowatt-
stunden) elektrischer Energie aus Photovoltaik-
anlagen sind ab der Veranlagung für das Kalen-
derjahr 2022 steuerfrei, wenn die Engpassleistung 
der Anlage die Grenze von 25 kWp (Kilowatt Peak) 
nicht überschreitet. Bei Überschreiten der 12.500 
kWh ist nur der übersteigende Teil steuerpflichtig 
(im Sinne eines Freibetrages). Der Freibetrag be-
zieht sich auf den einzelnen Steuerpflichtigen. Wird 
eine Anlage von mehreren Personen betrieben, 
steht der Freibetrag somit mehrmals zu. Ist anderer-
seits ein Steuerpflichtiger an mehreren Anlagen 
beteiligt, steht ihm der Freibetrag nur einmal zu. 

Die Anwendung dieser Steuerbefreiung soll anhand 
von einigen Beispielen dargestellt werden.  

1. A installiert auf seinem Eigenheim eine Pho-
tovoltaikanlage mit 16 kWp. Damit werden 
16.000 kWh Strom produziert. 12.000 kWh 
davon verbraucht er für den privaten Eigen-
bedarf selbst, der Rest (4.000 kWh) wird ins 
öffentliche Netz eingespeist. Sämtliche Ein-
künfte aus der Einspeisung sind steuerfrei. 
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2. B installiert auf Freiflächen ihres Betriebs 
eine Photovoltaikanlage mit 50 kWp. Da die 
Engpassleistung der Anlage die Grenze von 
25 kWp übersteigt, steht die Befreiung nicht 
zu. 

3. C hat bereits auf ihrem Eigenheim eine 
Photovoltaikanlage mit 15 kWp installiert. 
Nun rüstet sie auch ihr Ferienhaus mit einer 
weiteren Photovoltaikanlage mit 15 kWp 

aus. Aus beiden Anlagen werden in Summe 
14.000 kWh ins öffentliche Netz einge-
speist. C steht die Befreiung für beide Anla-
gen zu, weil diese jeweils die Engpassleis-
tung von 25 kWp nicht übersteigen. Der 
„Freibetrag“ an kWh steht allerdings nur 
einmal pro Steuerpflichtigen zu, sodass die 
Einkünfte aus der Einspeisung von 1.500 
kWh (14.000 – 12.500) steuerpflichtig sind. 

 
 

SV-Beiträge eines Gesellschafter-Geschäftsführers 
 
Sozialversicherungsbeiträge sind auch dann 
Betriebsausgaben des Gesellschafter-
Geschäftsführers im Rahmen seiner Basispau-
schalierung, wenn deren Bezahlung durch die 
GmbH erfolgt. 
In einem kürzlich ergangenen Erkenntnis des Ver-
waltungsgerichtshofes (VwGH) hatte dieser darüber 
zu entscheiden, ob Sozialversicherungsbeiträge 
eines Gesellschafter-Geschäftsführers auch dann 
zu seinen Betriebsausgaben im Rahmen seiner 
Basispauschalierung zählen, wenn deren Bezahlung 
durch die GmbH erfolgt. Dies bestätigte nunmehr 
der Verwaltungsgerichtshof (VwGH). Somit kann der 
Geschäftsführer die für ihn bezahlten Sozialversi-
cherungsbeiträge auch im Rahmen einer Basispau-
schalierung zusätzlich als Betriebsausgaben geltend 
machen. 

Basispauschalierung für Gewerbetreibende und 
selbständig Tätige 
Gewerbetreibende und selbständig Tätige können 
für die Ermittlung ihrer Betriebsausgaben eine Ba-
sispauschalierung anwenden. Voraussetzungen für 
diese Basispauschalierung sind, dass 

 keine Buchführungspflicht besteht, 

 auch nicht freiwillig eine doppelte Buchhal-
tung geführt wird, 

 der Vorjahresumsatz nicht mehr als € 
220.000 betragen hat und 

 aus der Steuererklärung hervorgeht, dass 
die Pauschalierung in Anspruch genommen 
wird. 

In diesem Fall können die Betriebsausgaben mit 
einem Prozentsatz vom Umsatz angesetzt werden. 
Für einen wesentlich beteiligten Gesellschafter-
Geschäftsführer (Beteiligung an der Kapitalgesell-
schaft größer als 25%) beträgt der Prozentsatz 6% 
vom Umsatz, jedoch maximal € 13.200 pro Jahr. 
Mit der Betriebsausgabenpauschale werden insbe-
sondere abgegolten: Absetzung für Abnutzung (AfA) 
von Investitionen, Ausgaben für Energiebezüge, 
Miete, Reparaturen, Telefon, Zinsen, Werkzeuge, 
Verbrauchsmaterial, Versicherungen etc. 

Neben den pauschalen Ausgaben von 6 % vom 
Umsatz dürfen bestimmte weitere Betriebsausgaben 
abgesetzt werden. Für einen Gesellschafter-
Geschäftsführer wären dies etwa die Sozialversi-
cherungsbeiträge. 

Mit Pauschalierung Steuern und Zeit sparen 
Wer seine Betriebsausgaben pauschal ermittelt, 
kann nicht nur Steuern, sondern auch viel Zeit spa-
ren. Wir beraten Sie gerne, ob eine Pauschalierung 
für Sie persönlich steuerrechtlich vorteilhaft ist. Da 
bezüglich des Wechsels zwischen vollständiger 
Einnahmen/Ausgabenrechnung einerseits und Pau-
schalierung andererseits zeitliche Bindungswirkun-
gen bestehen können, ist hierfür eine Prognose-
rechnung für mehrere Jahre aufzustellen. 

 
 

Berichtigung von vergessener Abschreibung? 
 
Bei Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung können die Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten eines Gebäudes im Rahmen der 
Abschreibung von der Steuer abgesetzt werden. 
Fraglich ist, ob Abschreibungsbeträge, die 
übersehen wurden, steuerlich nachgeholt wer-
den können. 

Grundsätzlich besteht für Steuerpflichtige die Mög-
lichkeit, Irrtümer in der Abgabenerklärung bis zur 
rechtskräftigen Abgabenfestsetzung durch das Fi-
nanzamt zu berichtigen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen ist auch vorgesehen, dass eine Fehler-
korrektur für bereits verjährte Jahre möglich ist. 
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Eine solche Korrektur erfolgt durch Zu- und Ab-
schläge und ist nur dann vorzunehmen, soweit der 
Fehler steuerliche Auswirkungen in einem noch 
nicht verjährten Jahr hat. Zusätzlich wird ein Ver-
fahrenstitel (etwa. eine Wiederaufnahme des Ver-
fahrens) benötigt. 
Verwaltungsgerichtshof gegen Wiederaufnahme 
In einer aktuellen Entscheidung des Verwaltungsge-
richtshofes (VwGH) hatte der Vermieter 1998 ver-
gessen, die Herstellungskosten zweier Häuser in 
das Anlageverzeichnis aufzunehmen und in den 
Folgejahren die Abschreibung (AfA) davon anzuset-
zen. Im Jahr 2016 fiel dieser Fehler auf, weshalb 
der Vermieter um Berichtigung der vergessenen 
Abschreibung im Jahr 2011 ersuchte.  

Der VwGH stellte fest, dass im gegenständlichen 
Fall kein Verfahrenstitel besteht, da Tatsachen, 
die dem Vermieter schon immer bekannt gewesen 
sind (Herstellung Gebäude), deren steuerliche Be-

rücksichtigung aber unterlassen wurde, keinen An-
trag auf Wiederaufnahme ermöglichen. 

Weiters führte der VwGH aus, dass die Vornahme 
von Zu- oder Abschlägen zur Erreichung des richti-
gen Totalgewinns im Ermessen der Behörde bzw. 
des Verwaltungsgerichts liegen. In diesem Fall ist 
die Unterlassung der Geltendmachung der AfA je-
doch in einem besonderen Ausmaß auf mangelnde 
Sorgfalt zurückzuführen. Der VwGH merkte dazu 
an, die Berichtigungsmöglichkeit wurde nicht ge-
schaffen, um jedwede Außerachtlassung von Sorg-
falt zu sanieren. 

Tipp 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fehler in ver-
gangenen Steuererklärungen zu korrigieren. Aller-
dings sind dabei diverse Fristen und Formvorschrif-
ten zu beachten. Besteht Sanierungsbedarf, sollte 
daher rasch reagiert werden, um alle Eventualitäten 
für eine Berichtigung zeitgerecht prüfen zu können. 

 
 

Umsatzsteuer bei Ärzten 
 
Eine Diagnoseüberprüfung ist keine Heilbehand-
lung und daher nicht umsatzsteuerbefreit. 
Ärzte sind von der Umsatzsteuer (USt) unecht be-
freit. Sie müssen einerseits keine USt abführen, 
dürfen andererseits aber keinen Vorsteuerabzug 
geltend machen. Diese Steuerbefreiung bezieht sich 
allerdings nur auf Tätigkeiten in Ausübung der Heil-
kunde gemäß dem Ärztegesetz. Andere Tätigkeiten 
eines Arztes können somit durchaus umsatzsteuer-
pflichtig sein. 

In diesem Sinne hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) kürzlich entschieden, dass Diagnoseüber-
prüfungen durch einen Arzt nicht unter den Be-
griff "Heilbehandlungen im Bereich der Human-
medizin" fallen und daher der Umsatzsteuer 
unterliegen. 

In einem aktuellen Verfahren hatte der EuGH zu 
klären, ob eine Dienstleistung an ein Versiche-
rungsunternehmen, die darin besteht, 

 die Richtigkeit der Diagnose einer schwe-
ren, bereits diagnostizierten Krankheit des 
Versicherten zu überprüfen und 

 nach den besten verfügbaren medizinischen 
Dienstleistungen zur Heilung des Versicher-
ten zu suchen und 

 in dem Fall, dass es von der Versiche-
rungspolizze abgedeckt ist und vom Versi-
cherten beantragt wird, dafür Sorge zu tra-

gen, dass die medizinische Behandlung er-
bracht wird, 

 von der Mehrwertsteuer befreit ist. 

Diagnoseüberprüfung ist keine Heilbehandlung 
Der EuGH stellt dazu fest, dass die entsprechenden 
Bestimmungen eine Steuerbefreiung von Leistun-
gen vorsehen, die zwei Voraussetzungen genügen, 
nämlich, dass sie zum einen "Heilbehandlungen im 
Bereich der Humanmedizin" darstellen und zum 
anderen "im Rahmen der Ausübung der von dem 
betreffenden Mitgliedstaat definierten ärztlichen und 
arztähnlichen Berufe durchgeführt werden". 

Im konkreten Fall bestanden die Leistungen der 
Ärzte für die auftraggebende Versicherung darin, 
anhand der ihnen übermittelten Unterlagen medizi-
nische Informationen über eine versicherte natürli-
che Person zu überprüfen, um festzustellen, ob 
diese Person die Versicherungsdienstleistungen in 
Anspruch nehmen darf. 

Der EuGH stellte fest, dass Leistungen nicht unter 
die ärztliche Steuerbefreiung fallen, wenn sie darin 
bestehen, die Richtigkeit der Diagnose einer schwe-
ren Krankheit des Versicherten zu überprüfen, um 
festzustellen, welche die besten Behandlungsmög-
lichkeiten zur Heilung des Versicherten sind, und – 
falls dieses Risiko vom Versicherungsvertrag ge-
deckt ist und der Versicherte einen entsprechenden 
Antrag stellt – um dafür Sorge zu tragen, dass die 
medizinische Behandlung erbracht wird. 
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Energiekostenzuschuss 2 
 
Die Bundesregierung hat die ersten Grundsätze 
für die Beantragung eines Energiekostenzu-
schusses 2 veröffentlicht. 

 Pro Unternehmen können für 2023 Zu-
schüsse von € 3.000 bis € 150 Millionen 
ausbezahlt werden. 

 Förderungszeitraum: 1.1.2023 bis 
31.12.2023 

 Insgesamt gibt es 5 Förderstufen. 

 In den ersten beiden Stufen bis zu einer 
Fördersumme von € 4 Millionen entfällt die 
Voraussetzung des Nachweises einer Min-
dest-Energieintensität. 

 Die Förderintensität wird in der Stufe 1 von 
30 auf 60 % verdoppelt und in der Stufe 2 
von 30 auf 50 % erhöht. Das bedeutet, dass 
in der ersten Stufe 60 % des Kostenan-
stiegs bei den Mehrkosten von Energie ge-
fördert werden. 

 Die förderfähigen Energieträger in der Ba-
sisstufe werden um Heizöl, Holzpellets und 
Hackschnitzel erweitert. 

 Die Antragsstellung wird wie beim Energie-
kostenzuschuss 1 im Fördermanager der 
aws möglich sein. 

 Ausgenommen sind unter anderem Unter-
nehmen, die gemäß volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnung als staatliche Einheit gel-
ten, aber auch energieproduzierende oder 
mineralölverarbeitende Unternehmen sowie 
Unternehmen aus dem Bereich Banken- 
und Finanzierungswesen. 

 Zusätzlich müssen Unternehmen folgende 
Kriterien erfüllen: 
1. In den Stufen 3, 4 sowie 5 gibt es weitere 
Einschränkungen, etwa hinsichtlich der Ge-

winne. 
2. Steuerliches Wohlverhalten wird als För-
dervoraussetzung fortgesetzt. 
3. Förderbedingung ist eine Beschäfti-
gungsgarantie analog zur deutschen Rege-
lung (bis Ende 2024). 
4. Einschränkungen bestehen bei Bonus-
zahlungen und Dividenden für förderemp-
fangende Unternehmen. 
5. Bei lagerfähigen Energien wird die Förde-
rung von Bevorratung in den Richtlinien 
ausgeschlossen. 

 Die Antragstellung erfolgt in zwei Zeiträu-
men. Das erste Antragsfenster für den Zeit-
raum Jänner 2023 bis Juni 2023 ist für das 
dritte Quartal 2023 vorgesehen. Das zweite 
Antragsfenster für den Zeitraum Juli bis De-
zember 2023 ist für das erste Quartal 2024 
vorgesehen. 

Dies sind die ersten Eckdaten zum Energiekosten-
zuschuss 2, die mit einer entsprechenden Richtlinie 
konkretisiert werden. 

Tipp 
Hinsichtlich Energiekostenzuschuss 1 betrug der 
ursprüngliche Förderzeitraum Februar 2022 bis 
September 2022. Dieser Förderzeitraum wird nun 
bis Ende Dezember 2022 verlängert (sogenannter 
Energiekostenzuschuss 1 - 4. Quartal). Im Vergleich 
zum Energiekostenzuschuss 1 gelten im Rahmen 
des "Energiekostenzuschusses 1 - viertes Quartal" 
nun auch Wärme, Kälte und Dampf als förderfä-
hige Energieträger. Für sie gelten dieselben Bean-
tragungsvoraussetzungen wie (bisher) bei Strom 
und Erdgas. Die Voranmeldungsphase beginnt am 
29.03.2023 und endet am 14.04.2023. Die An-
tragsphase beginnt am 17.04.2023 und endet am 
16.06.2023. 
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